Ergänzungsvereinbarung für dauerhaft geringfügig Beschäftigte gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV


Ergänzungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag
für dauerhaft geringfügig Beschäftigte gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 
Zwischen der Firma      ,

nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt,

und 

Herrn /        ,

nachfolgend „Arbeitnehmer“
) genannt,
wird folgende Ergänzungsvereinbarung zu den allgemeinen Arbeitsbedingungen vom      geschlossen:

§ 1 Status der Beschäftigung

Der Arbeitnehmer erklärt zurzeit folgenden Status*) zu haben:
· Schüler(in) 

· Selbständige(r) 

· Student(in) 

· Arbeitslose(r) 

· Schulentlassene(r) 

· Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit 

· Studienbewerber(in) 

· Arbeitnehmer(in) im unbezahlten Urlaub 

· Wehr-/Zivildienstleistender 

· Arbeitnehmer(in) 

· Beamtin/Beamter 

· Sonstige: __________________________________
*) Zutreffendes ankreuzen
§ 2 Geschäftsgrundlage / weitere Beschäftigungen

Die Parteien sind sich darüber einig, dass Geschäftsgrundlage des Arbeitsvertrages die Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ist. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, das Bestehen und die beabsichtigte Aufnahme jeder weiteren (auch selbstständigen) Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Jede weitere (auch selbstständige) Beschäftigung darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers ausgeübt werden. Die Zustimmung ist widerruflich.
Der Arbeitnehmer erklärt, zurzeit 
· keine weiteren Beschäftigungen auszuüben *)
· zurzeit folgende weitere Beschäftigung(en) auszuüben *)
	Beschäftigungsbeginn 
	Arbeitgeber mit Adresse 
	Die weitere Beschäftigung ist 

	1. 
	
	· geringfügig entlohnt *)
· nicht geringfügig entlohnt *)

	2. 
	
	· geringfügig entlohnt *)

· nicht geringfügig entlohnt *)

	3. 
	
	· geringfügig entlohnt *)

· nicht geringfügig entlohnt *)


Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte – für den Arbeitnehmer abgabenfreie – Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 538,- € nicht übersteigt. 

Bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigung(en) und der von diesem Vertrag betroffenen (neuen) geringfügig entlohnten Beschäftigung ergibt sich ein Betrag, der regelmäßig 538,- € im Monat übersteigt. 
· ja *)          
· nein *)
*) Zutreffendes ankreuzen. Ohne Ankreuzen erklärt der Arbeitnehmer damit, zurzeit keine weiteren Beschäftigungen auszuüben. 
§ 3 Antrag auf Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung

Der Arbeitnehmer kann auf die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichten. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden. 
Der Arbeitnehmer erklärt
· Ich beantrage die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung*)

· Ich will es bei der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung belassen *)

*) Zutreffendes ankreuzen. Ohne Ankreuzen bleibt es bei der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. 

Ein Antrag für Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann, wenn mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse unterhalten werden, nur einheitlich für alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse gestellt werden. Der Arbeitnehmer bestätigt, bei einem anderen Arbeitgeber, bei welchem er ebenfalls geringfügig beschäftigt ist, keine anderslautende Erklärung abgegeben zu haben.
§ 4 Krankenversicherung

Der Arbeitnehmer erklärt

· nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert zu sein. *)

· bei der Krankenkasse ______________________versichert zu sein. *) 

*) Zutreffendes ankreuzen. Ohne Ankreuzen erklärt der Arbeitnehmer damit, keiner Krankenkasse anzugehören.
§ 5 Erstattungsverpflichtung

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich für den Fall, dass er gegen seine Verpflichtungen aus §§ 1-4 dieser Ergänzungsvereinbarung verstößt und/oder wahrheitswidrige Angaben gemacht hat, dem Arbeitgeber den daraus entstehenden Schaden, insbesondere die abzuführenden Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge, zu erstatten. Abzuführende Sozialversicherungsbeiträge sind wie Vorschüsse zu behandeln und können mit künftigen Gehaltsansprüchen verrechnet werden.
§ 6 Besteuerung

· Der Arbeitnehmer erklärt, dass der Arbeitgeber die Pauschalsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG abführen soll. *)
· Der Arbeitnehmer erklärt, dass eine individuelle Besteuerung seines Einkommens auf Grundlage seiner Lohnsteuerkarte erfolgen soll. *)
*) Zutreffendes ankreuzen. Ohne Ankreuzen erklärt sich der Arbeitnehmer damit einverstanden, dass die pauschale Besteuerung gem. § 40a Abs. 2 EStG vorgenommen wird. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer die individuelle Besteuerung wünscht, die Lohnsteuerkarte aber nicht rechtzeitig vorlegt.
Soweit es sich um eine Beschäftigung handelt, bei der mit anderen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen die Grenze von 538,- € (ab 01.01.2025: 556,- €) monatlich überschritten wird, hat der Arbeitnehmer rechtzeitig eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. Legt der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte nicht rechtzeitig vor, so kann der Arbeitgeber die Pauschalsteuer gem. § 40a Abs. 2 a EStG (z. Zt. 20 % des Arbeitsentgelts zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. pauschale Kirchensteuer) abführen.
In allen Fällen erfolgt die Besteuerung zu Lasten des Arbeitnehmers.
§ 7 Aufzeichnungspflichten

Der Mitarbeiter ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit (täglich) aufzuzeichnen und bis spätestens zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages seinem Vorgesetzten zur Gegenzeichnung zu übergeben. Soweit im Betrieb eine elektronische Zeiterfassung erfolgt, ist diese zu nutzen und bis spätestens zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages sind Korrekturen oder Nachträge dem Vorgesetzten zur Nacherfassung zu übergeben.
§ 8 Vertragsausfertigungen

Jeder Vertragspartner hat eine Ausfertigung dieser Zusatzvereinbarung erhalten.
     , den      
______________________________________  


 ________________________________
(Arbeitgeber)      





(Arbeitnehmer/-in) 
       






_________________________________
       






bei Minderjährigen gesetzliche(r) Vertreter(in)  



(beide Elternteile bzw. Vormund) 
Erläuterungen zur Ergänzungsvereinbarung (vor Aushändigung des Vertrages an den Arbeitnehmer zu löschen) und weitere Hinweise zum Nachweisgesetz bzw. Urlaubsanspruch:
Allgemeines (siehe auch Merkblatt für geringfügig / kurzfristig Beschäftigte)
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, jeden Arbeitnehmer bei der Einzugsstelle anzumelden und die Beiträge zur Sozialversicherung zu zahlen. Daraus ergibt sich für ihn die Pflicht, das Sozialversicherungsverhältnis des jeweiligen Arbeitnehmers zu beurteilen. Der Arbeitnehmer ist deswegen dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber die zur Durchführung des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und die entsprechenden Unterlagen vorzulegen (§ 28 o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt werden kann (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Nimmt der Arbeitgeber eine falsche sozialversicherungsrechtliche Beurteilung vor, drohen unter Umständen Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen. 

Um solche Nachforderungen zu vermeiden, muss der Arbeitgeber den Sachverhalt so aufklären, dass er eine korrekte Einordnung des Arbeitnehmers vornehmen kann. Dazu dienen die vom Arbeitnehmer in diesem Vertrag abzugebenden Erklärungen. Damit die Angaben als Dokumentation im Sinne der Beitragsverfahrensverordnung gelten, müssen die Angaben des Arbeitnehmers durch entsprechende Nachweise (z.B. Immatrikulationsbescheinigung) belegt werden. 

Zu § 1 
Die unter § 2 aufgeführten Kriterien sind für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers relevant: 

· Schüler sind grundsätzlich in der Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei (§ 27 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB III). 

· Bei Studenten bestehen Besonderheiten in der Kranken-, Pflege-und Arbeitslosenversicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V, § 27 Abs. 4 Satz 1Nr. 1 SGB III) 

· Selbständige und Beamte sind sozialversicherungsrechtlich wie Personen ohne versicherungspflichtige Haupt​beschäftigung zu behandeln. 
zu § 2
Die Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben zu machen, umfasst vor allem die Aufklärung über gleichzeitig ausgeübte weitere Beschäftigungen und Vorbeschäftigungen bei anderen Arbeitgebern. Stellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder ein anderer Träger der Rentenversicherung im Nachhinein fest, dass wegen einer notwendigen Zusammenrechnung der geringfügigen Beschäftigung mit weiteren (Vor)-Beschäftigungen Versicherungspflicht vorliegt, tritt diese mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Feststellung durch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder einen anderen Träger der Rentenversicherung ein (§ 8 Abs. 2 Satz 3 SGB IV). Seit dem 1. April 2003 werden Beiträge zur Sozialversicherung im Falle notwendiger Additionen grundsätzlich nicht mehr rückwirkend nachgefordert. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt jedoch gemäß § 8 Abs. 2 Satz 4 SGB IV für den Fall, dass der Arbeitgeber es vorsätzlich oder fahrlässig versäumt hat, den Sachverhalt aufzuklären. 
Die Fragen dienen zum einen dazu, dem Arbeitgeber die Feststellung weiterer Beschäftigungen und die entsprechende sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers zu erleichtern. Zum anderen können sie im Nachhinein ein Indiz dafür sein, dass der Arbeitgeber bei der Sachverhaltsaufklärung weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat. Beruht die falsche sozialversicherungsrechtliche Beurteilung beispielsweise darauf, dass der Arbeitnehmer eine weitere Beschäftigung verschwiegen hat und auf dem Fragebogen bei der Frage nach weiteren Beschäftigungen „nein“ angekreuzt hat, so ist davon auszugehen, dass dem Arbeitgeber weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorgeworfen wird. 
Zu § 3
Seit dem 1. Januar 2013 unterliegen Arbeitnehmer, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausüben, grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich auf 3,6 Prozent bzw. 13,6 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten, Stand 01.01.2024) des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen im gewerblichen Bereich/ bzw. 5 Prozent bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von derzeit (Stand 31.10.25) 18,6 Prozent.  Der volle Rentenversicherungsbeitrag ist mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe von 175 Euro zu zahlen (vgl. hierzu aber auch die Ausnahmeregelungen, die in unserem Merkblatt für geringfügig Beschäftigte genannt sind).
Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss er seinem Arbeitgeber - möglichst bereits in dieser Vereinbarung - schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung wünscht. Übt der Arbeitnehmer mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung nur einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen gestellt werden. Über den Befreiungsantrag hat der Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukünftige - Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübt. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden. 

Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 

zu § 4 
Für einen geringfügig entlohnt Beschäftigten sind Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung nur dann zu entrichten, wenn der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist (Pflichtversicherung, Familienversicherung, freiwillige Versicherung). 
Zu § 7:
Auf die Einhaltung dieser Aufzeichnungspflichten, die sich ab dem 01.01.2015 zwingend aus dem Mindestlohngesetz ergeben, ist zur Vermeidung von Verstößen gegen das Mindestlohngesetz unbedingt zu achten! Diese Aufzeichnungen sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren.
Hinweis zum Nachweisgesetz: Nach dem Nachweisgesetz müssten im Grunde auch die nachfolgenden Punkte noch in diesen Vertrag mit aufgenommen werden, sofern deren Voraussetzungen vorliegen. Gibt es keine betriebliche Altersversorgung / Fortbildungen etc. müssen Sie diese Punkte nicht erwähnen. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie in unserem Merkblatt zum Nachweisgesetz im internen Teil der Homepage.
§ xxx Betriebliche Altersversorgung

Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen.

Alternativ:

Für die Altersversorgung gelten die Unternehmensrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Alternativ:

Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung unmittelbar über den Arbeitgeber.

Alternativ:

Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung über eine Direktversicherung bei der Versicherung mit Sitz in [Adresse] / über die Pensionskasse / den Pensionsfonds der mit Sitz in

[ / über die Unterstützungskasse der mit Sitz in [Adresse] als externen Versorgungsträger.

§ xxx Fortbildungen

Ein Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung besteht nicht.

Alternativ:

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an: .

alternativ:

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an: Ferner besteht ein Anspruch auf Fortbildungen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg).

Alternativ bei Betriebsratseigenschaft:

Ein Anspruch auf Fortbildungen besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeit-gesetz Baden-Württemberg oder dem BetrVG).

§ xxx Tarifverträge, kollektive Vereinbarungen

Tarifverträge oder sonstige kollektive Regelungen finden auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung.

Alternativ:

Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Alternativ für Betriebe mit Betriebsrat:

Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Auf ihr Arbeitsverhältnis finden die mit dem Betriebsrat des Betriebs abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen sowie ggf. die mit dem Gesamtbetriebsrat für das Unternehmen abgeschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarungen Anwendung (bitte streichen, falls kein Gesamtbetriebsrat vorhanden.

Festlegen müssten Sie im Vertrag ferner im Grunde auch noch den Umfang des Urlaubsanspruchs.
Die Fragen in §§ 1 – 6 sind durch den Arbeitnehmer persönlich durch Ausfüllen des Formulars zu beantworten.








�) Ungeachtet des Begriffes „Arbeitnehmer“ gilt dieser Vertrag für Mitarbeiter/innen beiderlei Geschlechts. Die Verwendung der männlichen Form dient der Vereinfachung und Übersichtlichkeit. Sie ist kein Zeichen unterschiedlicher Behandlung der Geschlechter.
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